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a) für die Geschäftsordnungen der örtlichen Volksver
tretungen,

b) für die Ordnung der Arbeit der ständigen Kommis
sionen,

c) für die Ordnung der Tätigkeit der Abgeordneten der 
örtlichen Volksvertretungen.

(2) Er übt die Aufsicht über die Abberufung von Abge
ordneten der Bezirkstage sowie über die Neubesetzung 
von Mandaten aus. Er regelt auf der Grundlage der gesetz
lichen Bestimmungen das Verfahren im Falle von Man
datsveränderungen und Abberufungen von Abgeordneten.

§7
Zur Unterstützung der Volkskammer bereitet der Stän

dige Ausschuß für die örtlichen Volksvertretungen Gesetze 
vor, die den Aufbau und die Arbeitsweise der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe sowie Entscheidun
gen der Volkskammer über Veränderungen der territoria
len Gliederung der Bezirke und Kreise betreffen, soweit 
damit eine Auflösung oder Neubildung von Volksvertre
tungen verbunden ist.

§ 8
Weitere Aufgaben können dem Ständigen Ausschuß für 

die örtlichen Volksvertretungen durch Beschluß der Volks
kammer übertragen werden.

§9
(1) Der Ständige Ausschuß für die örtlichen Volksver

tretungen faßt im Rahmen seiner Zuständigkeit Beschlüsse.
(2) Die Beschlüsse des Ständigen Ausschusses für die 

örtlichen Volksvertretungen sind der Volkskammer zur
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